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28. Juni 2018   Ewald Wiederin 

Fächerübergreifende Modulprüfung „Öffentliches Recht“ 

I.  Kleinmürbisch (Bezirk Jennersdorf, Burgenland) trägt Trauer. In der Gemeinde gibt es 
weder Schule noch Kindergarten, und jetzt bricht auch noch das letzte Gasthaus weg, nach 
40 Jahren hinter der Schank sperren die Wirtsleute zu. Das schmerzt die Stammgäste. „Wir 
waren eine Kartenrunde. Jeden Tag um 8.00 Uhr in der Früh, neun Bummerln. Es ist wirklich 
schade“, meint Erich Deutsch aus Neustift. Doch das Ehepaar Marth findet keinen Käufer. 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht springt die Gemeinde ein“, heißt es unter den Gästen. 
„Wir sind eine 230-Einwohner-Gemeinde. Die finanzielle Herausforderung, ein Wirtshaus zu 
übernehmen, braucht natürlich viel Sorgfalt“, sagt Bürgermeister Martin Frühwirt.  
Ein Jahr bleibt das Wirtshaus geschlossen, in der Gemeindestube rauchen die Köpfe. Dann 
ringt sich der Gemeinderat dazu durch, den auf einer Anlagengenehmigung aus 1978 beru-
henden Betrieb zu reaktivieren und zu erweitern, denn in den Ort ist mit Luana Mirakaj eine 
albanische Gastronomin zugezogen, die sich für die Geschäftsführung interessiert. Eine als 
Grünland gewidmete Wiese neben dem Wirtshaus soll einbezogen werden, 600 m² als Park-
platz für 13 Gästeautos, 300 m² als Gastgarten mit 80 Sitzplätzen. Die Gemeinde bringt 
einen entsprechenden Antrag ordnungsgemäß ein. 
Die Behörde schreibt für 26. Juni 2018 formgerecht eine Augenscheinsverhandlung aus und 
macht dies durch Anschlag in der Gemeinde sowie auf ihrer Internetseite kund. Zur Ver-
handlung erscheinen: Martin Frühwirt für die Gemeinde; Maria Mattes für das Arbeitsinspek-
torat Burgenland; Georg Summer als Geschäftsführer der Neuen Heimat GmbH, die östlich 
der Wiese eine Wohnhausanlage errichten und im Juli mit dem Bodenaushub beginnen will; 
Elisabeth Reif, Bewohnerin eines westlich angrenzenden, 2003 erbauten Eigenheims; Wolf-
gang Wolf, Mieter des dortigen unteren Stocks; Herwig Poll, Landwirt im Ort und Eigner des 
nördlich an die Wiese angrenzenden Ackers; Erich Deutsch aus Neustift, Stammgast; Martha 
Böhm, Gewerbetechnikerin vom Amt der Landesregierung. 
Summer verlangt, den Antrag abzuweisen, die Neue Heimat könne ihre Wohnungen sonst 
nicht ordentlich verkaufen; jedenfalls müsse eine Lärmschutzmauer zum Schutz der künfti-
gen Inhaber her. Reif beklagt sich über den Lärm der veralteten Abluftanlage. Wolf ergänzt, 
sie stinke auch penetrant nach Küchenöl, außerdem fehle der Gemeinde der Gewerbeschein 
und der Geschäftsführerin die Staatsbürgerschaft. Frühwirt kontert, die Verleihung sei Mi-
rakaj längst zugesichert. Für Poll reicht der Gastgarten zu dicht an seinen Acker heran, und 
die intensive Gartenbeleuchtung werde ihn nachts beim Ackern stören. Mattes fordert den 
Austausch der Fritteuse, die nicht nur stinke, sondern für Köche ein ernstes Gesundheitsri-
siko berge. Deutsch macht sein Recht auf Wirtshaus geltend, zugleich aber auch sein Recht 
auf Gesundheit: Der Antrag gehöre bewilligt, aber das Rauchen verboten, im alten Marth 
sei es nicht auszuhalten gewesen. 
Böhm legt in ihrem Gutachten penibel die negativen Auswirkungen von Fritteuse, Abluftan-
lage und Gastgarten dar. Als Auflagen fordert sie den Austausch der brandgefährlichen Frit-
teuse und der veralteten Abluftanlage sowie eine feste, 2 m hohe Ummauerung des Gast-
gartens, um die nicht anwesenden östlichen und südlichen Nachbarn sachangemessen vor 
Lärm und Licht zu schützen. Die Mauer müsse zudem baurechtlich 3 m Abstand von der 
nördlichen Grundgrenze halten, was den Gastgarten um 50 m² verkleinere. Den Parkplatz 
sieht sie positiv. 
Am Tag nach der Verhandlung langt bei der Behörde ein E-Mail von Wolf ein, der sich be-
schwert, dass man keinen Straßenverkehrstechniker beigezogen habe. Der Parkplatz sei viel 
zu klein, die ganze Straße werde wieder zugeparkt sein wie in Zeiten des alten Marth. 
1. Verfassen Sie den verfahrensbeendenden Bescheid! [ohne Kostenspruch] ( ≈ 40 %) 
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II. Die beantragte Genehmigung wird erteilt, das Wirtshaus eröffnet. Am 15. September will 
Luana Mirakaj, Geschäftsführerin mit frischer österreichischer Staatsbürgerschaft, um 8.00 
Uhr das Wirtshaus aufsperren, als an die Türe geklopft wird. Sie öffnet und sieht sich sechs 
Beamten gegenüber, auf deren Uniformen teils „Bundespolizei“ und teils „Finanzpolizei“ zu 
lesen ist. Ein Finanzpolizist begehrt in höflichem Ton Einlass: Sie hätten zu kontrollieren und 
müssten sich den Zugang notfalls erzwingen, sie möge bitte den Betriebsinhaber verständi-
gen, er könne gerne dabei sein. Mirakaj antwortet, sie werde das als Geschäftsführerin 
übernehmen. Während ein Bundespolizist den betrieblichen Ist-Zustand mit der Betriebsan-
lagengenehmigung vergleicht, geht der zweite Bundespolizist in die Küche, öffnet den Kühl-
schrank und entnimmt dem dort gelagerten Rehrücken eine Lebensmittelprobe. Ein Finanz-
polizist stößt im Kellerstüberl auf vier illegal betriebene Glückspielautomaten, untersucht sie 
und erklärt danach Mirakaj gegenüber mit lauter Stimme die Automaten samt Inhalt für 
beschlagnahmt und den gesamten Betrieb für geschlossen. Ein zweiter Finanzpolizist erkun-
digt sich bei Mirakaj, ob es für Tara Vesić, Reinigungskraft aus Serbien, eine Beschäftigungs-
bewilligung gebe, was Mirakaj verneint. Darauf wendet er sich an Vesić mit der Bitte, ihren 
Pass vorzuweisen. Nachdem Vesić erwidert, der sei sicher verwahrt, will er schon ihren Spind 
aufbrechen, als Mirakaj diesen mit dem Generalschlüssel öffnet. Die dritte Finanzpolizistin 
durchsucht den Spind und findet in Vesićs Handtasche ihren Pass, der von der dritten Bun-
despolizistin konfisziert wird: Der Einreisestempel zeigt, dass die visumsfreie Zeit längst ab-
gelaufen ist, man brauche den Pass als Beweismittel. Überdies erklärt sie Vesić wegen ille-
galer Beschäftigung und verbotenen Glücksspiels für festgenommen und bringt sie gemein-
sam mit ihren Bundespolizeikollegen zur BH Jennersdorf. Dort wird Vesić einvernommen 
und umgehend auf freien Fuß gesetzt.  
Die Gemeinde und Vesić bringen gegen diese konzertierte Aktion beim Landesverwaltungs-
gericht Burgenland am 18. Oktober Maßnahmenbeschwerde ein, die vom Gericht am 13. No-
vember an das Bundesfinanzgericht weitergeleitet und von diesem nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung am 12. Jänner 2019 in allen Punkten abgewiesen wird. Die Be-
schwerdeführer sehen darin Verfassungsverstöße und erwägen den Gang zum VfGH. 
2. Verfassen Sie ein Gutachten, in dem Sie zu den Erfolgsaussichten einer Beschwerde an 

den VfGH Stellung beziehen! ( ≈ 40 %) 

III.  Unmittelbar nach Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft durch den Wiener 
Stadtsenat im Juli 2018 hatte Mirakaj in Jennersdorf ein Baugrundstück erworben und den 
Kauf ins Grundbuch eintragen lassen. Ein Bericht der Korruptionsstaatsanwaltschaft vom 
März 2019 bringt zu Tage, dass ein Beamter im Magistrat der Stadt Wien gegen eine kleine 
Gebühr in 114 Fällen „übersehen“ hatte, dass es sich bei den vorgelegten Bestätigungen 
der albanischen Botschaft über die Zurücklegung der albanischen Staatsangehörigkeit um 
plumpe Fälschungen handelte. Der Fall Mirakaj ist einer davon. In den Landesregierungen 
und im zuständigen Bundesministerium, in dem man erstmals von der Verleihung erfährt, 
wird überlegt, ob aus diesen Erkenntnissen gegen Mirakaj Konsequenzen gezogen werden 
können. 
3. Was können Bundesminister und Landesregierungen gegen Mirakaj unternehmen, und 

werden sie damit Erfolg haben? ( ≈ 20 %) 
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Burgenländisches Baugesetz 1997 – Bgld. BauG, 
LGBl. Nr. 10/1998 i.d.F. LGBl. Nr. 79/2013  

§ 5. Bebauungsweisen und Abstände 
(2) Bei allen Bebauungsweisen ist vom Hauptgebäude ge-

gen die hintere Grundstücksgrenze ein Mindestabstand von 3 
m einzuhalten. In der seitlichen und hinteren Abstandsfläche 
sind Nebengebäude und andere untergeordnete Bauten bis zu 
einer Außenwandhöhe von 3 m, bezogen auf das verglichene 
Gelände, und mit einer Dachneigung von höchstens 45° zu-
lässig, sofern die maßgeblichen baupolizeilichen Interessen 
nicht verletzt werden. 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, 
BGBl. Nr. 450/1994 i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2017  

Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innenschutzes in 
Genehmigungsverfahren 

§ 93. (1) In folgenden Genehmigungsverfahren sind die 
Belange des Arbeitnehmer/innenschutzes zu berücksichti-
gen: 
 1. Genehmigung von Betriebsanlagen nach der Gewerbe-

ordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, […]. 
(2) In diesen Verfahren sind dem jeweiligen Genehmi-

gungsantrag die in § 92 Abs. 3 genannten Unterlagen anzu-
schließen. Die genannten Anlagen dürfen nur genehmigt 
werden, wenn sie den Arbeitnehmerschutzvorschriften ent-
sprechen und zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhal-
tung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden geeigneten 
Bedingungen und Auflagen die nach den Umständen des 
Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen für die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden werden.  

(3) Abs. 2 gilt auch für die Genehmigung einer Änderung 
oder einer Sanierung von in Abs. 1 angeführten Anlagen.  

Sonstige Genehmigungen und Vorschreibungen 
§ 94. (3) Zeigt sich in einer Arbeitsstätte nach rechtskräftig 

erteilter Arbeitsstättenbewilligung oder nach einer rechts-
kräftigen Genehmigung nach § 93 Abs. 1, daß der Schutz der 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer unter den vor-
geschriebenen Bedingungen und Auflagen nicht ausreichend 
gewährleistet wird, so hat die zuständige Behörde zum 
Schutz der Arbeitnehmer andere oder zusätzliche Bedingun-
gen und Auflagen vorzuschreiben. 

Arbeitsinspektionsgesetz 1993 – ArbIG,  
BGBl. Nr. 27/199 i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2017 

§ 12. (1) In Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die 
den Arbeitnehmerschutz berühren, ist das zuständige Ar-
beitsinspektorat (§ 15 Abs. 7) Partei. Dies gilt auch für das 
Verfahren der Verwaltungsgerichte. 

Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz – LMSVG,  

BGBl. I Nr. 13/2006 i.d.F. BGBl. I Nr. 37/2018  
Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Anforderungen an 
Lebensmittel, Wasser für den menschlichen Gebrauch, Ge-
brauchsgegenstände und kosmetische Mittel und die damit 
verbundene Verantwortung der Unternehmer. Es gilt für alle 
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen. 

Allgemeines 
§ 24. (1) Die Kontrolle der Einhaltung der lebensmittel-

rechtlichen Vorschriften obliegt dem Landeshauptmann.  
(3) Der Landeshauptmann hat sich zur Erfüllung seiner 

Aufgaben besonders geschulter Organe als Aufsichtsorgane 
zu bedienen, die in einem Dienstverhältnis zu einer Gebiets-
körperschaft stehen und deren Bestellung durch einen ent-
sprechenden Bestellungsakt kundzutun ist. Als besonders ge-
schult gelten Aufsichtsorgane, die den Ausbildungserforder-
nissen gemäß § 29 entsprechen.  

Befugnisse und Pflichten der Aufsichtsorgane 
§ 35. (1) Die Aufsichtsorgane haben gemäß Art. 8 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 882/2004 im Rahmen der einzurichtenden 
Qualitätsmanagementsysteme nach schriftlich festgelegten 
Verfahren vorzugehen.  

(2) Die Aufsichtsorgane sind befugt, alle für die amtliche 
Kontrolle maßgeblichen Nachforschungen anzustellen und 
dabei insbesondere 
 1. die entsprechenden Grundstücke, Gebäude und Trans-

portmittel zu betreten, 
 4. Proben nach den §§ 36, 37, 55 und 56 zu entnehmen und 
 5. Hilfestellung bei der Durchführung der Untersuchungen 

und der Kontrolle zu verlangen. 
(3) Die Kontrolle hat, abgesehen von jener der Transport-

mittel und bei Gefahr im Verzug, während der Geschäfts- o-
der Betriebszeit stattzufinden und ist in der Regel ohne Vor-
ankündigung durchzuführen. 

(4) Die Aufsichtsorgane haben bei der amtlichen Kontrolle 
die Störung des Geschäftsbetriebes und jedes Aufsehen tun-
lichst zu vermeiden. 

(5) Die Aufsichtsorgane haben eine Ausweisurkunde mit 
sich zu führen und diese auf Verlangen vorzuweisen. 

(6) Die Durchführung einer Kontrolle kann erzwungen 
werden, wenn deren Duldung verweigert wird. In diesem Fall 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den 
Aufsichtsorganen über deren Ersuchen zur Sicherung der 
Ausübung der Kontrollbefugnisse im Rahmen ihres gesetz-
mäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

Probenahme 
§ 36. (1) Die Aufsichtsorgane können Proben von Waren 

einschließlich ihrer Werbemittel, Etiketten und Verpackun-
gen entnehmen. 

Glücksspielgesetz – GSpG,  
BGBl. Nr. 620/1989 i.d.F. BGBl. I Nr. 107/2017  

Glücksspiele 
§ 1. (1) Ein Glücksspiel im Sinne dieses Bundesgesetzes 

ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das Spielergeb-
nis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. 

Ausspielungen 
§ 2. (1) Ausspielungen sind Glücksspiele, 

 1. die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet o-
der zugänglich macht und 

 2. bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte 
Leistung in Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Glücksspiel erbringen (Einsatz) und 

 3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern oder von an-
deren eine vermögenswerte Leistung in Aussicht gestellt 
wird (Gewinn). 

(4) Verbotene Ausspielungen sind Ausspielungen, für die 
eine Konzession oder Bewilligung nach diesem Bundesge-
setz nicht erteilt wurde und die nicht vom Glücksspielmono-
pol des Bundes gemäß § 4 ausgenommen sind. 

Ausnahmen aus dem Glücksspielmonopol 
§ 4. (2) Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten 

nach Maßgabe des § 5 unterliegen nicht dem Glücksspielmo-
nopol des Bundes. 

Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten 
§ 5. (1) Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten 

sind Ausspielungen nach § 2 Abs. 3 an ortsfesten, öffentlich 
zugänglichen Betriebsstätten unter Einhaltung ordnungspoli-
tischer Mindestanforderungen an Bewilligungswerber 
(Abs. 2) sowie besonderer Begleitmaßnahmen der Spiel-
suchtvorbeugung (Abs. 3 bis 5), der Geldwäschevorbeugung 
(Abs. 6) und der Aufsicht (Abs. 7) 
 1. in Automatensalons mit mindestens 10 und höchstens 50 

Glücksspielautomaten oder 
 2. in Einzelaufstellung mit höchstens drei Glücksspielauto-

maten. 
Behörden und Verfahren 

§ 50. (1) Für Strafverfahren und Betriebsschließungen 
nach diesem Bundesgesetz sind die Bezirksverwaltungsbe-
hörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespoli-
zeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 

https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/178BDDAEF8A64311C1257E98002C9306/%24FILE/3%20St%C3%BCck%201998.pdf?Open
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20131218_79/LGBL_BU_20131218_79.pdf
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die Landespolizeidirektion zuständig. Gegen diese Entschei-
dungen kann Beschwerde an ein Verwaltungsgericht des 
Landes erhoben werden. 

(2) Diese Behörden können sich der Mitwirkung der Or-
gane der öffentlichen Aufsicht bedienen und zur Klärung von 
Sachverhaltsfragen in Zusammenhang mit den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes die Amtssachverständigen des 
§ 1 Abs. 3 hinzuziehen. Zu den Organen der öffentlichen 
Aufsicht zählen jedenfalls die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes und der Abgabenbehörden. 

(3) Zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes sind die Organe der öffentlichen Auf-
sicht auch aus eigenem Antrieb berechtigt. Die Organe der 
Abgabenbehörden können zur Sicherung der Ausübung ihrer 
Überwachungsbefugnisse die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes hinzuziehen. 

(4) Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 ge-
nannten Organe sind zur Durchführung ihrer Überwachungs-
aufgaben berechtigt, Betriebsstätten und Betriebsräume so-
wie Räumlichkeiten zu betreten, auch wenn dies sonst der 
Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur Überwachung 
der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes er-
forderlich ist. Veranstalter und Inhaber sowie Personen, die 
Glücksspieleinrichtungen bereithalten, haben der Behörde 
nach Abs. 1, dem Amtssachverständigen (§ 1 Abs. 3) und 
den Organen der öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte 
zu erteilen, umfassende Überprüfungen und Testspiele unter 
Bereitstellung von Geld oder Spieleinsätzen zu ermöglichen 
und Einblick in die geführten Aufzeichnungen, in die Auf-
zeichnungen der Glücksspieleinrichtungen und in die nach 
diesem Bundesgesetz aufzulegenden Spielbeschreibungen zu 
gewähren sowie dafür zu sorgen, dass eine anwesende Per-
son diesen Verpflichtungen gegenüber Kontrollorganen 
nachkommt. Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 
3 genannten Organe sind ermächtigt, diese Überwachungs-
aufgaben mit unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Be-
fehls- und Zwangsgewalt durchzusetzen. Die Ausübung ist 
dem Betroffenen anzudrohen. Die Organe haben deren Aus-
übung zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht 
wurde, sich zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht 
werden kann oder der angestrebte Erfolg außer Verhältnis zu 
dem für die Durchsetzung erforderlichen Eingriff steht. Eine 
Gefährdung des Lebens oder eine nachhaltige Gefährdung 
der Gesundheit ist jedenfalls unzulässig. 

(5) Die Abgabenbehörde hat in Verwaltungsverfahren 
nach §§ 52, 53 und 54 dann, wenn zu der Verwaltungsüber-
tretung eine von ihr stammende Anzeige vorliegt, Parteistel-
lung und kann Beschwerde gegen Bescheide sowie Ein-
spruch gegen Strafverfügungen erheben. 

(6) Eine von der Bezirksverwaltungsbehörde oder von der 
Landespolizeidirektion beabsichtigte Aufhebung einer Be-
schlagnahme oder die Einstellung eines Strafverfahrens ist 
im Falle des Vorliegens einer Anzeige einer Abgabenbe-
hörde dieser zuvor unverzüglich zur Stellungnahme zu über-
mitteln. 

Verwaltungsstrafbestimmungen 
§ 52. (1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 

von der Behörde in den Fällen der Z 1 mit einer Geldstrafe 
von bis zu 60 000 Euro und in den Fällen der Z 2 bis 11 mit 
bis zu 22 000 Euro zu bestrafen, 
 1. wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspie-

lungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet, organisiert 
oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich als 
Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran beteiligt; ... 

Beschlagnahmen 
§ 53. (1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der 

Glücksspielautomaten, der sonstigen Eingriffsgegenstände 
und der technischen Hilfsmittel anordnen, und zwar sowohl 
wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung vorgesehen 
ist, wenn 
 1. der Verdacht besteht, dass 
 a) mit Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsge-

genständen, mit denen in das Glücksspielmonopol des 
Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine oder 
mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, 
oder 

 b) durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen 
§ 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen wird oder 

 2. fortgesetzt oder wiederholt mit Glücksspielautomaten o-
der sonstigen Eingriffsgegenständen gemäß Z 1 lit. a ge-
gen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
verstoßen wird. 

(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht können die in 
Abs. 1 genannten Gegenstände auch aus eigener Macht vor-
läufig in Beschlag nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, 
daß die Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehre-
rer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 nicht fortgesetzt began-
gen oder wiederholt werden.  

Einziehung 
§ 54. (1) Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere 

Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, sind zur Ver-
hinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer 
oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 einzuziehen, 
es sei denn der Verstoß war geringfügig. 

Betriebsschließung 
§ 56a. (1) Besteht der begründete Verdacht, daß im Rah-

men einer betrieblichen Tätigkeit Glücksspiele entgegen den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes veranstaltet oder durch-
geführt werden, und ist mit Grund anzunehmen, daß eine Ge-
fahr der Fortsetzung besteht, so kann die Behörde ohne vo-
rausgegangenes Verfahren, aber nicht ohne vorher zur Ein-
stellung der entgegen den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes veranstalteten oder durchgeführten Glücksspiele auf-
gefordert zu haben, an Ort und Stelle die gänzliche oder teil-
weise Schließung des Betriebes verfügen. Von einer Be-
triebsschließung ist Abstand zu nehmen, wenn eine weitere 
Gefährdung der Interessen des Glücksspielmonopols durch 
andere geeignete Vorkehrungen, wie die Stillegung von Ein-
richtungen, Beschlagnahmen oder sonstige Maßnahmen, mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG, 
BGBl. Nr. 218/1975 i.d.F. BGBl. I Nr. 1/2018  

Voraussetzungen für die Beschäftigung von Ausländern 
§ 3. (1) Ein Arbeitgeber darf, soweit in diesem Bundesge-

setz nicht anderes bestimmt ist, einen Ausländer nur beschäf-
tigen, wenn ihm für diesen eine Beschäftigungsbewilligung 
oder Entsendebewilligung erteilt oder eine Anzeigebestäti-
gung ausgestellt wurde oder wenn der Ausländer eine für 
diese Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue 
Karte EU, Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern 
transferierter Arbeitnehmer („ICT“), Aufenthaltsbewilli-
gung als mobiler unternehmensintern transferierter Arbeit-
nehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung „Familien-
gemeinschaft“ mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4)“ 
oder „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder eine 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, eine „Aufenthaltsberechtigung 
plus“, einen Befreiungsschein (§ 4c) oder einen Aufenthalts-
titel „Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ be-
sitzt. 

Überwachung, Auskunfts- und Meldepflicht 
§ 26. (1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den Landesge-

schäftsstellen des Arbeitsmarktservice und den regionalen 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie den Trägern 
der Krankenversicherung und den Abgabenbehörden auf de-
ren Verlangen Anzahl und Namen der im Betrieb beschäftig-
ten Ausländer bekanntzugeben. Die Arbeitgeber und Auslän-
der sind verpflichtet, den vorerwähnten Behörden und Trä-
gern der Krankenversicherung sowie dem Bundesverwal-
tungsgericht die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und in die erforderlichen 
Unterlagen Einsicht zu gewähren. Die Arbeitgeber haben da-
für zu sorgen, daß bei ihrer Abwesenheit von der Betriebs-
stätte oder Arbeitsstelle eine dort anwesende Person den ge-
nannten Behörden und Rechtsträgern die erforderlichen Aus-
künfte erteilt und Einsicht in die erforderlichen Unterlagen 
gewährt. 



 

Gesetzestext Seite 3 

(2) Die im Abs. 1 genannten Behörden und Organe der Ab-
gabenbehörden sowie die Organe der Träger der Kranken-
versicherung sind zur Durchführung ihrer Aufgaben berech-
tigt, die Betriebsstätten, Betriebsräume und auswärtigen Ar-
beitsstätten sowie die Aufenthaltsräume der Arbeitnehmer zu 
betreten und zu durchsuchen. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Behörden und Organe der Ab-
gabenbehörden und die Träger der Krankenversicherung ha-
ben bei Betreten des Betriebes den Arbeitgeber, in jenen Fäl-
len, in denen der Arbeitgeber Arbeitsleistungen bei einem 
Auftraggeber erbringen läßt, auch diesen, oder deren Bevoll-
mächtigte und den Betriebsrat von ihrer Anwesenheit zu ver-
ständigen; hiedurch darf der Beginn der Betriebskontrolle 
nicht unnötig verzögert werden. Vor Beginn der Betriebs-
kontrolle ist in Betrieben, die der Aufsicht der Bergbehörden 
unterliegen, jedenfalls der Bergbauberechtigte oder ein von 
ihm namhaft gemachter Vertreter zu verständigen. Auf Ver-
langen haben sich die einschreitenden Organe durch einen 
Dienstausweis auszuweisen. Dem Arbeitgeber, dessen Auf-
traggeber oder deren Bevollmächtigen sowie dem Betriebsrat 
steht es frei, die einschreitenden Organe bei der Amtshand-
lung im Betrieb zu begleiten; auf Verlangen der einschreiten-
den Organe sind der Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder 
deren Bevollmächtigte hiezu verpflichtet. Die Betriebskon-
trolle hat tunlichst ohne Störung des Betriebsablaufes zu er-
folgen. 

(4) Die Organe der Abgabenbehörden sind im Rahmen ih-
rer Kontrolltätigkeit nach diesem Bundesgesetz befugt, die 
Identität von Personen festzustellen sowie Fahrzeuge und 
sonstige Beförderungsmittel anzuhalten und zu überprüfen, 
wenn Grund zur Annahme besteht, dass es sich bei diesen 
Personen um ausländische Arbeitskräfte handelt, die be-
schäftigt werden oder zu Arbeitsleistungen herangezogen 
werden. Die Organe der Abgabenbehörden sind, wenn we-
gen Gefahr im Verzug das Einschreiten von Organen des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes nicht abgewartet werden kann, 
auch ermächtigt, Ausländer für die Fremdenpolizeibehörde 
festzunehmen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass diese 
Ausländer im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit ausüben o-
der ausüben wollen, ohne dazu berechtigt zu sein, und sich 
nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. Den Organen 
der Abgabenbehörden kommen dabei die im § 35 VStG ge-
regelten Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes zu. Die Ausländer sind in geeigneter Weise über ihre 
Ansprüche gemäß § 29 und die Möglichkeiten der Geltend-
machung zu informieren und unverzüglich der Fremdenpoli-
zeibehörde oder der nächstgelegenen Sicherheitsdienststelle 
zu übergeben. 

(4a) Die Feststellung der Identität ist das Erfassen der Na-
men, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift eines Men-

schen in dessen Anwesenheit. Sie hat mit der vom Anlass ge-
botenen Verlässlichkeit zu erfolgen. Menschen, deren Iden-
tität festgestellt werden soll, sind hievon in Kenntnis zu set-
zen. Jeder Betroffene ist verpflichtet, an der Feststellung sei-
ner Identität mitzuwirken und die unmittelbare Durchsetzung 
der Identitätsfeststellung zu dulden. 

Rechtshilfe und Verständigungspflicht 
§ 27. (3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

haben den nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden 
und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Aus-
übung der Überwachungsbefugnisse im Rahmen ihres ge-
setzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

Strafbestimmungen 
§ 28. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet (§ 28c), begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, 
 1. wer 
 a) entgegen § 3 einen Ausländer beschäftigt, […] 
bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Auslän-
dern für jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer mit 
Geldstrafe von 1 000 Euro bis 10 000 Euro, […] 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010 – 
AVOG 2010,  

BGBl. I Nr. 9/2010 i.d.F. BGBl. I Nr. 40/2017  
Sitz und Amtsbereich 

§ 9. (3) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verord-
nung besondere Organisationseinheiten mit bundesweitem 
und/oder regionalem Wirkungsbereich zur Besorgung der 
Geschäfte der Steuer- und Zollverwaltung einrichten, soweit 
dies organisatorisch zweckmäßig ist und einer einfachen und 
Kosten sparenden Vollziehung wie auch den Bedürfnissen 
einer bürgernahen Verwaltung dient. Diese Organisations-
einheiten werden bei Erfüllung ihrer Aufgaben als Organe 
der Abgabenbehörden tätig. 

Finanzpolizei 
§ 12. (1) Die Organe der Abgabenbehörden sind für Zwe-

cke der Abgabenerhebung und zur Wahrnehmung anderer 
durch unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen 
Union oder Bundesgesetz übertragener Aufgaben berechtigt, 
Grundstücke und Baulichkeiten, Betriebsstätten, Betriebs-
räume und Arbeitsstätten zu betreten und Wege zu befahren, 
auch wenn dies sonst der Allgemeinheit untersagt ist, wenn 
Grund zur Annahme besteht, dass dort Zuwiderhandlungen 
gegen die von den Abgabenbehörden zu vollziehenden 
Rechtsvorschriften begangen werden. 

(5) Die zur Aufdeckung einer illegalen Arbeitnehmerbe-
schäftigung und zur Überwachung der Einhaltung der Best-
immungen des Glücksspielgesetzes notwendigen Kontroll- 
und Beweissicherungsmaßnahmen können von allen Finanz-
ämtern vorgenommen werden. In diesen Fällen steht jenem 
Finanzamt, das die Kontroll- und Beweissicherungsmaßnah-
men durchgeführt hat, die Parteistellung in den Verwaltungs-
strafverfahren zu, wobei sich dieses Finanzamt zur Wahrneh-
mung der Parteistellung auch durch Organe anderer Abga-
benbehörden vertreten lassen kann. 

(7) Die den Organen der Abgabenbehörden in Ausübung 
ihres Dienstes aufgrund anderer Rechtsvorschriften einge-
räumten Befugnisse bleiben unberührt. 

Finanzämter mit allgemeinem Aufgabenkreis 
§ 13. (1) Den Finanzämtern mit allgemeinem Aufgaben-

kreis obliegen für ihren Amtsbereich 
 1. die Erhebung der Abgaben (§ 49 Abs. 2 BAO), soweit 

diese nicht durch Abgabenvorschriften anderen Behör-
den übertragen ist, 

 3. die Vollziehung der den Abgabenbehörden mit dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz, dem Arbeitsvertrags-
rechts-Anpassungsgesetz und dem Glücksspielgesetz 
zugewiesenen Aufgaben. 

Verordnung zur Durchführung des 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes 2010 

(AVOG 2010 – DV),  
BGBl. II Nr. 165/2010 i.d.F. BGBl. II Nr. 84/2018 

Finanzpolizei 
§ 10b. (1) Die Finanzpolizei wird als besondere Organisa-

tionseinheit gemäß § 9 Abs. 3 AVOG 2010 mit Sitz in Wien 
und Dienststellen bei allen Finanzämtern gemäß § 4 Abs. 1 
eingerichtet. 

(2) Der Finanzpolizei obliegt im Rahmen ihrer Unterstüt-
zungstätigkeit für die Finanzämter als Abgabenbehörden wie 
diesen die Wahrnehmung 
 1. von allgemeinen Aufsichtsmaßnahmen gemäß §§ 143 f 

BAO und Befugnissen gemäß § 12 AVOG 2010, 
 2. der den Abgabenbehörden in der Vollziehung 
 a) des Ausländerbeschäftigungsgesetzes – AuslBG, BGBl. 

Nr. 218/1975 in der geltenden Fassung, 
 c) des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 620/1989 in der gel-

tenden Fassung, 
  übertragenen Aufgaben, sowie die Vornahme von Über-

prüfungen gemäß § 89 Abs. 3 EStG 1988 in der gelten-
den Fassung, 
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Bundesabgabenordnung – BAO,  
BGBl. Nr. 194/1961 i.d.F. BGBl. I Nr. 32/2018  

20. Maßnahmenbeschwerde 
§ 283. (1) Gegen die Ausübung unmittelbarer verwal-

tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt durch Abga-
benbehörden kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde 
(Maßnahmenbeschwerde) erheben, wer durch sie in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet. 

(2) Die Maßnahmenbeschwerde ist innerhalb von sechs 
Wochen ab dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerdeführer 
von der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt Kenntnis erlangt hat, sofern er 
aber durch sie behindert war, von seinem Beschwerderecht 
Gebrauch zu machen, ab dem Wegfall dieser Behinderung 
beim Verwaltungsgericht einzubringen. Wird die Maßnah-
menbeschwerde rechtzeitig bei einem anderen Verwaltungs-
gericht oder bei einer Abgabenbehörde eingebracht, so gilt 
dies als rechtzeitige Einbringung; solche Maßnahmenbe-
schwerden sind unverzüglich an das Verwaltungsgericht 
weiterzuleiten. 

(3) Die Maßnahmenbeschwerde hat zu enthalten: 
 a) die Bezeichnung des angefochtenen Verwaltungsaktes; 
 b) soweit dies zumutbar ist, eine Angabe darüber, welches 

Organ den angefochtenen Verwaltungsakt gesetzt hat; 
 c) den Sachverhalt; 
 d) die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswid-

rigkeit stützt; 
 e) das Begehren, den angefochtenen Verwaltungsakt für 

rechtswidrig zu erklären; 
 f) die Angaben, die zur Beurteilung der fristgerechten Ein-

bringung der Maßnahmenbeschwerde erforderlich sind. 
(4) Der angefochtene Verwaltungsakt ist vom Verwal-

tungsgericht mit Erkenntnis für rechtswidrig zu erklären, 
wenn die Maßnahmenbeschwerde nicht mit Beschluss bzw. 
mit Erkenntnis 
 a) als nicht zulässig oder nicht fristgerecht eingebracht zu-

rückzuweisen ist (§ 260), 
 b) als zurückgenommen (§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1) oder 

als gegenstandslos zu erklären ist (§ 256 Abs. 3) oder 
 c) als unbegründet abzuweisen ist. 

(5) Dauert der für rechtswidrig erklärte Verwaltungsakt 
noch an, so hat die belangte Behörde unverzüglich den dem 
Erkenntnis entsprechenden Rechtszustand herzustellen. 

(6) Partei im Beschwerdeverfahren ist auch die belangte 
Behörde. 

Bundesfinanzgerichtsgesetz – BFGG,  
BGBl. I Nr. 14/2013 i.d.F. BGBl. I Nr. 162/2017  

Zuständigkeit des Bundesfinanzgerichtes 
§ 1. (1) Dem Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen 

(Bundesfinanzgericht – BFG) obliegen Entscheidungen über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 bis 3 B-VG in 
Rechtssachen in Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben 
(mit Ausnahme der Verwaltungsabgaben des Bundes, der 
Länder und Gemeinden) und des Finanzstrafrechts sowie in 
sonstigen gesetzlich festgelegten Angelegenheiten, soweit 
die genannten Angelegenheiten unmittelbar von den Abga-
ben- oder Finanzstrafbehörden des Bundes besorgt werden. 

(2) Abgabenbehörden des Bundes sind ausschließlich: 
 1. Bundesministerium für Finanzen, 
 2. Finanzämter und 
 3. Zollämter. 

Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 - 
Bgld. GVG 2007,  

LGBl. Nr. 25/2007 i.d.F. LGBl. Nr. 26/2014  
§ 1. Ziel und Geltungsbereich 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, 
 3. den Grunderwerb durch ausländische Staatsangehörige, 

die nicht durch das Recht der Europäischen Gemein-
schaft oder aufgrund staatsrechtlicher Verpflichtungen 
inländischen Staatsangehörigen gleichgestellt sind, ein-
zuschränken. 

§ 7. Gegenstand 
Folgende Rechtserwerbe unter Lebenden an Baugrundstü-

cken oder Teilen davon in Vorbehaltsgemeinden (§ 8) - bei 
ausländischen Staatsangehörigen gemäß § 11 Abs. 1 auch 
außerhalb davon - sind Gegenstand dieses Abschnitts: 
 1. der Erwerb des Eigentums; 

§ 11. Genehmigungspflicht 
(1) Rechtserwerbe gemäß §§ 4 oder 7 unter Lebenden 

durch ausländische Staatsangehörige (§ 2 Abs. 3), die nicht 
gemäß § 3 Abs. 1 inländischen Staatsangehörigen gleichge-
stellt sind, bedürfen der grundverkehrsbehördlichen Geneh-
migung, soweit nicht die Voraussetzungen des § 12 vorlie-
gen. 

§ 17. Zulässigkeit der Eintragung 
(1) Das Eigentum, das Fruchtnießungsrecht, das Recht des 

Gebrauchs, die Dienstbarkeit der Wohnung, das Baurecht 
und das Bestandrecht dürfen im Grundbuch nur eingetragen 
werden, wenn dem Grundbuchsgesuch beigeschlossen sind: 

 

 1. ein rechtskräftiger Genehmigungsbescheid oder ein Ver-
merk gemäß § 28 Abs. 4 oder 

 2. ein rechtskräftiger Bescheid oder eine Bestätigung ge-
mäß § 5 Abs. 2, § 10 Abs. 2 oder § 12 Abs. 2 oder 

 3. eine gemäß § 9 Abs. 5 bestätigte Erklärung. 
§ 18. Unwirksamkeit der Grundbuchseintragung 

(1) Ist anzunehmen, dass ein grundbücherlich durchgeführ-
ter Rechtserwerb der erforderlichen Genehmigung oder Er-
klärung entbehrt, insbesondere weil die Eintragung unter 
Umgehung der Bestimmungen über die Erforderlichkeit ei-
ner Genehmigung oder Erklärung erwirkt worden ist oder 
weil die Erklärung gemäß § 9 unrichtig war, so hat die 
Grundverkehrsbehörde mit Bescheid ein Verfahren zur Prü-
fung dieser Fragen einzuleiten. 

(2) Stellt die Grundverkehrsbehörde mit Bescheid fest, 
dass für einen im Grundbuch bereits eingetragenen Rechts-
erwerb die erforderliche Genehmigung oder Erklärung nicht 
vorliegt, so hat die Rechtserwerberin oder der Rechtserwer-
ber innerhalb von vier Wochen nach Rechtskraft dieses Be-
scheids um die grundverkehrsbehördliche Genehmigung an-
zusuchen oder eine Erklärung nach § 9 abzugeben. 

(3) Bescheide nach Abs. 1 und 2 sind auf Antrag der 
Grundverkehrsbehörde im Grundbuch anzumerken. Die An-
merkung hat zur Folge, dass eine Entscheidung über die Ge-
nehmigung oder über die nachgereichte Erklärung gemäß § 9 
auch gegen Personen ihre volle Wirksamkeit entfaltet, die 
erst nach dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Anmerkung 
beim Grundbuchsgericht eingelangt ist, bücherliche Rechte 
erlangt haben. 

(4) Wird einem grundbücherlich durchgeführten Rechtser-
werb die Genehmigung nachträglich rechtskräftig versagt, so 
hat das Grundbuchsgericht die Eintragung auf Antrag der 
Grundverkehrsbehörde zu löschen. Die Eintragung ist auch 
zu löschen, wenn ein Bescheid gemäß Abs. 2 vorliegt und 
nicht innerhalb von vier Wochen ab Rechtskraft des Be-
scheids um die grundverkehrsbehördliche Genehmigung an-
gesucht oder die Erklärung gemäß § 9 abgegeben wird. 

§ 25. Behörden 
(1) Grundverkehrsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die 

Grundverkehrsbezirkskommission. Für den Bereich jeder 
Bezirkshauptmannschaft wird je eine Grundverkehrsbezirks-
kommission eingerichtet. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20070405_25/LGBL_BU_20070405_25.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20140618_26/LGBL_BU_20140618_26.pdf
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